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eine Verdnderung von der Basis her zu er-
zwingen versuchten. Oder wére auch hier
ein Floating der einfachste Weg aus der Mi-
sere heraus?

Zum Schluss zitiere ich zwei Sétze aus der
«Weltwoche» (Kontrapunkte), die geeignet

sind, das Problem noch von einer andern
Seiter her zu sehen:

«Es gibt viel mehr originelle Menschen, als
man denkt.» (Werner Finck)

Besonders bei der Rechtschreibung. CH

Auf dem miihsamen weg zur rechtschreibreform

Seit zwei jahren wird in allen deutschspra-
chigen staaten mit nachdruck eine recht-
schreibreform gefordert. Sowohl in der
Schweiz als auch in der Bundesrepublik
Deutschland hatten sich die behdrden ver-
schiedentlich mit parlamentarischen vor-
stossen zu befassen, in denen teils eine so-
fortige reform verlangt wurde.

In der Schweiz sind u. a. folgende vorstdsse
unternommen worden:

1968 im nationalrat, 1971 in Zirich, 1972 in
Baselstadt (deutsches seminar der universi-
tat), Baselland, Luzern, St. Gallen und Aar-
gau. Die nordwestschweizer erziehungsdi-
rektoren haben im august 1972 der konfe-
renz der kantonalen erziehungsdirektoren
den libergang zur kleinschreibung empfoh-
len.

Im mai 1973 hat die stdndige konferenz der
kultusminister der lander der BRD beschlos-
sen, die wiesbadener empfehlungen zur
grundlage von verhandlungen mit den
deutschsprachigen landern zu machen. Das
eidgenodssische departement des innern hat
im juni 1972 einen vorbereitenden ausschuss
fur fragen der rechtschreibreform einge-
setzt. Im januar 1973 hat die dsterreichische
kommission fur die ortografiereform ihre ar-
beit wieder aufgenommen. Somit bestehen,
mit dem bundesdeutschen arbeitskreis fir
rechtschreibregelung, wieder drei staatlich
eingesetzte ausschisse. In den vergange-
nen monaten wurden mehrere umfragen ge-
macht: so vom deutschschweizerischen
sprachverein, von der erziehungsdirektion
des kantons Baselland, der Coop Schweiz,
Basel, dem luzerner institut fur markt- und
meinungsforschung, Scope, und dem deut-
schen seminar der universitdt Bern. In allen
fallen spricht sich die mehrheit fir eine an-
derung der bisherigen regelung aus.

Im februar 1973 hat der gemeinderat von

Ostermundigen bei Bern beschlossen, die ge-
massigte kleinschreibung in der verwaltung
versuchsweise einzufuhren. Als zweite ge-
meinde folgte ende juni Wyssachen (BE).
Beide versuche sind bisher erfolgreich ver-
laufen. In Osterreich werden im schuljahr
1973/74 lese- und schreibversuche mit der
gemassigten und der totalen kleinschrei-
bung durchgefuhrt.

Der deutsche germanistentag hat sich im
februar 1973 mit grosser mehrheit zur ge-
massigten kleinschreibung bekannt. An der
universitat Zirich wurde im sommerseme-
ster 1973 ein seminar uber die grafematik
des deutschen und die ortografiereform ab-
gehalten.

Im marz 1971 und im oktober 1973 haben
sich vertreter der deutschsprachigen lander
an einer tagung in Wien mit der recht-
schreiberneuerung befasst. Der verband
deutscher schriftsteller, das pen-zentrum
und die gewerkschaft erziehung und wissen-
schaft haben an einem kongress in Frank-
furt im oktober 1973 die beschlusse zur ver-
einfachung der rechtschreibung mit grosser
mehrheit angenommen.

Schweizerischer gesprachspartner

Seit zwei jahren sind auch zwischenstaat-
liche kontakte hergestellt worden, freilich
zunachst nur auf «unterer ebene». So ha-
ben sich die amtlichen rechtschreibekom-
missionen der Bundesrepublik und Oster-
reichs vor zwei jahren mit dem wunsch an
das eidgendssische departement des Innern
und an die erziehungsdirektorenkonferenz
gewandt, die Schweiz mdchte ebenfalls wie-
der eine kommission einsetzen, damit ein
gesprachspartner vorhanden sei. Diesem
wunsch ist das departement des innern im
einvernehmen mit der erziehungsdirektoren-
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konferenz nachgekommen: Vor einem jahr
wurde ein «vorbereitender ausschuss fur
fragen der rechtschreibreform» eingesetzt.
Dieses funfkopfige gremium unter dem vor-
sitz von standerat dr. Fridolin Stucki (Nets-
tal GL) hat keine entscheidungsbefugnisse,
sondern soll den standpunkt der Schweiz
erarbeiten und sie in gesprachen mit dem
ausland vertreten.

Erste diskussionsrunde

Die kommission hat vor den sommerferien
des vergangenen jahres die gesamtschwei-
zerischen organisationen auf dem gebiet
des kultur- und geisteslebens eingeladen,
die reformbestrebungen zu diskutieren und
delegierte fiir eine konsultative rechtschreib-
konferenz zu bestimmen. Diese konferenz
hat am 18. januar stattgefunden (vgl. unse-
ren bericht).

Offizielle kontakte

Vor kurzem sind nun auch die gesprache
auf einer hoheren ebene aufgenommen wor-

den. Die kultusministerkonferenz der Bun-
desrepublik, die im letzten mai beschlossen
hat, die reform voranzutreiben und bezie-
hungen zu den andern interessierten staa-
ten aufzunehmen, hat jungst briefe in die
DDR, nach Wien und Bern abgeschickt, in
denen verhandlungen vorgeschlagen wer-
den. Damit ist der offizielle zwischenstaat-
liche kontakt in dieser Angelegenheit zu-
stande gekommen.

Reformbeginn ab herbst 1975?

Wie rasch die reform allenfalls durchge-
fihrt werden kann, ist schwer vorauszusa-
gen. Der zweite kongress in Wien forderte
im oktober, dass bereits im herbst 1975 bei
schulneulingen mit der reform begonnen
werde, und auch der kongress in Frankfurt
rief im oktober zu raschem handeln auf.
Aber der umstand, dass fiur die reform eine
reihe internationaler gesprache oder auch
abkommen noétig sind, lasst diesen termin
eher als optimistisch erscheinen.

100 jahre diskussion um die rechtschreibung in der Schweiz

Alfons Miller-Marzohl

(Vorbemerkung: Der verfasser hat die geschichte
der rechtschreibreform in der Schweiz am in-
ternationalen symposion vom maéarz 1971 in Wien
ausfiuhrlich dargelegt. Sein referat wurde voll-
umfanglich publiziert in der zeitschrift Civitas
vom april 1972, s. 530 ff., und in der schrift «Bei-
trage zur erneuerung der deutschen rechtschrei-
bung», Paddagogik der gegenwart, band 109, Wien
1972. Dort finden sich die literaturangaben.)

Auf dem weg zum Duden

Ende des 19. Jahrhunderts vermittelte noch
jede lehrerbildungsstatte ihre eigene recht-
schreibung, weshalb sich am 15. november
1885 auf einladung der aargauischen lehrer-
schaft eine «interkantonale ortografiekon-
ferenz» bildete, welche eine einheitliche re-
gelung anstrebte. Bereits 1881 hatte der
schweizerische lehrerverein zwar ein «recht-
schreibbuchlein» herausgegeben, welches
sich an die regelungen in Preussen und
Bayern anlehnte, aber in einigen punkten

bewusst einen schweizerischen weg ging.
Allein diesem «rechtschreibbichlein» war
nur ein teilerfolg beschieden. Die erwahnte
konferenz nun hatte den ehrgeiz, die recht-
schreibfrage nicht nur fir die Schweiz, son-
dern auch fir die andern deutschsprachi-
gen lander zu regeln. Sie ersuchte daher
den bundesrat, eine konferenz von vertre-
tern aller deutschsprachigen lander anzu-
regen. Fur die zwischenzeit empfahl! sie den
kantonen, das «schweizerische recht-
schreibbuchlein» des lehrervereins anzu-
wenden und die preussische regelung ab-
zulehnen. Einen monat spater unterstutzten
auch der «schweizerische presseverband»,
der «schweizerische typographenbund» und
der «verband schweizerischer buchdrucke-
reibesitzer» diesen antrag an den bundes-
rat.

Nach angaben, die ich vom eidgendssischen
departement des innern erhalten habe, er-
suchte hierauf das eidgnossische departe-



	Auf dem mühsamen weg zur rechtschreibreform

